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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 13. März 2025  
 

2025/16 1.10.06 Material, Fahrzeuge 
Zivilschutzorganisation Wetzikon-Seegräben, Ersatzbeschaffung Fahrzeug Ma-
terialverwaltung und Ernstfalleinsätze, Kreditbewilligung 

   
 
 
  

Beschluss Geschäftsleitung  

1. Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für die Zivilschutzorganisation Wetzikon-Seegräben 
wird ein Objektkredit von brutto 75'000 Franken bewilligt. 

2. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: 

Konto INV00925-2513.5060.00 75'000 Franken  
(Ersatz Fahrzeug Materialverwaltung Zivilschutz) 

3. Der Auftrag für die Lieferung des Fahrzeugs wird an die Scania Schweiz AG, Buechmattstrasse 11, 
Jona, der Auftrag für den Ausbau mittels Led-Blitzleuchten und Restwegaufzeichnungsgeräte an 
die Carrossrie Rusterholz AG, Richterswil vergeben. 

4. Die Abteilung Sicherheit wird beauftragt und ermächtigt, die Aufträge im Rahmen des bewillig-
ten Kredits zu erteilen. 

5. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

6. Mitteilung durch Abteilung Sicherheit an: 
– Scania Schweiz AG, Buechmattstrasse 11, 8645 Jona 
– Carrosserie Rusterholz AG, Untere Schwandenstrasse 71, 8805 Richterswil 

7. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Gemeinderat Seegräben (gemeinderatskanzlei@seegraeben.ch) 
– Geschäftsbereichsleiter Sicherheit, Sport+ Kultur 
– Geschäftsbereichsleiter Finanzen + Immobilien 
– Leiter Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 
– Kommandant Zivilschutzorganisation Wetzikon-Seegräben 
– Kommandant Feuerwehr Wetzikon-Seegräben 
– Materialverwalter 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Für die Materialverwaltung, für Übungen und vor allem für Ernstfalleinsätze verfügt die Zivilschutzor-
ganisation Wetzikon-Seegräben unter anderem über einen Nissan Pathfinder V6 4 x 4. Dieses Fahrzeug 
ist zwischenzeitlich rund 13 Jahre alt. Mittlerweile ist die Beschaffung von Ersatzteilen schwierig ge-
worden und aufgrund des Alters, der gefahrenen Kilometer und auch der (eingeschränkten) Nutzweise 
des Fahrzeugs steht eine Ersatzbeschaffung an. 
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Seit der Beschaffung des Nissans hat sich der Fuhrpark der Zivilschutzorganisation Wetzikon-Seegräben 
zeitgemäss erweitert. So stehen neben verschiedenen neueren Materialtransport-Anhängern auch ein 
mobiles Notstromaggregat zur Verfügung, welche alle über rund 3.5 t Gesamtgewicht verfügen. Weder 
der bestehende Nissan Pathfinder noch andere Fahrzeuge der Zivilschutzorganisation Wetzikon-
Seegräben können und dürfen solch schwere Anhänger befördern. 

Auswahl und Beschaffung 

Bei der Wahl des neuen Fahrzeugs lagen die Präferenzen einerseits darauf, dass das Fahrzeug über die 
notwendige Zugkraft verfügt und andererseits auch auf der Geländetauglichkeit (Fahrzeug mit Diffe-
rential- und Achs-Sperre). Zudem muss dieses Fahrzeug bei ausserordentlichen Lagen während mehre-
rer Tage autark genutzt werden können, weshalb ein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug nicht in 
Frage kommt. Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben ist mit einer stromunabhängigen Pumpe ausgerüs-
tet, womit bei Bedarf von einer vordefinierten Tankstelle in Wetzikon Betriebsstoff bezogen werden 
kann. 

Hybrid-Fahrzeuge wären von den Marken BMW, Range Rover und Dodge erhältlich. Diese liegen preis-
lich aber alle bei rund 130'000 Franken. Hierbei handelt es sich um Fahrzeuge für den Privatgebrauch, 
welche nicht geländegängig sind und über eine (Innen-) Ausstattung verfügen, welche für den Einsatz 
in einer Zivilschutzorganisation ungeeignet sind. 

Im budgetierten Preissegment und unter den vorstehend aufgeführten Bedingungen steht lediglich ein 
Fahrzeug-Typ zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um einen VW Amarok DoubleCab Winteredition 1. 
Die Kosten (inkl. MWST) setzen sich gemäss den Offerten der Scania Schweiz AG, Jona, vom 24. Febru-
ar 2025 sowie der Carrosserie Rusterholz AG, Richterswil, vom 26. Februar 2025 wie folgt zusammen: 

Kaufpreis 73'865.00

Nachlass 10 % -7'386.50

Fahrzezeupreis I 66'478.50

Aktion Neustart -4'324.00

Fahrzeugpreis II 62'154.50

Zubehör 2'810.60

Fahrzeugpreis inkl. Zubehör 64'965.10

Ablieferpauschale 650.00

Kaufpreis Fahrzeug (Scania Schweiz AG) 65'615.10

LED-Blitzleuchten und RAG (Carrosserie Rusterholz AG) 6'567.10

Unvorhergesehenes 2'817.80

Total 75'000.00  

Die Beschaffung des neuen Dienstfahrzeuges erfolgt im freihändigen Verfahren. 

Finanzierung 

Für die geplante Ersatzbeschaffung ist im Budget 2025 (INV00925-2513.5060.00) ein Betrag von 75'000 
Franken enthalten. 

Es ist geplant, den alten Nissan Pathfinder zu verkaufen. Ob dafür ein Markt vorhanden ist, kann noch 
nicht abgeschätzt werden. Es wurde auch kein mutmasslicher Erlös budgetiert. 
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Folgekosten 

Es fallen folgende Kapitalfolgekosten an (§ 30 Gemeindeverordnung [VGG]): 

Planmässige Abschreibungen auf Basis der geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten: 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Basis Betrag 

Personenwagen, Last- und Nutzfahr-
zeuge bis 3,5 t (ANR01481) 

8 Jahre 75'000.00 9'375.00 

Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr) 9'375.00 

 

Finanzkompetenz  

Gemäss Art. 49 lit. 6 des Geschäftsreglements des Stadtrats beschliesst die Geschäftsleitung in ihrem 
Zuständigkeitsbereich in eigener Kompetenz über im Budget enthaltene, neue einmalige Ausgaben und 
Zusatzkredite von 50'000 bis 100'000 Franken im Einzelfall für einen bestimmten Zweck. Sie hat im sel-
ben Rahmen auch die Vergabekompetenz. 

Erwägungen 

Die Geschäftsleitung erachtet die Ersatzbeschaffung des bestehenden Zivilschutz-Fahrzeugs als richtig. 
Mit dem zu beschaffenden Fahrzeug kann ein wirtschaftlicher Dienstbetrieb sowie die Interventionsfä-
higkeit sichergestellt werden. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 

 
 
Geschäftsleitung Wetzikon 
Nives Lis-Ventura, Assistentin Stadtschreiberin 
 
 


